
Das Gesetz hebt die Umstände, die für eine vom 
Satz 1 abweichende Kostenregelung bedeutsam sind, 
unmißverständlich hervor, nämlich die Würdigung der 
im Urteil getroffenen Feststellungen und der sonstigen 
Verhältnisse der Parteien. Danach kann es nicht 
darauf ankommen, welcher Ehegatte den Scheidungs
antrag stellt. Auch der verklagten Ehefrau muß das 
Recht zugebilligt werden, die Scheidung der Ehe zu 
begehren, wenn dafür die Voraussetzungen des § 8 
EheVO gegeben sind. Macht sie von diesem Recht Ge
brauch, indem sie auch nur davon absieht, Antrag auf 
Abweisung der Klage des Mannes zu stellen, so ist es 
gesetzwidrig, sie aus diesem Grund mit Kosten zu 
belasten.

Wenn das Gesetz hierfür in erster Linie die Berück
sichtigung und Würdigung der im Urteil getroffenen 
Feststellungen verlangt, so wird dies in der Richtlinie 
Nr. 10 des Obersten Gerichts vom 1. Juli 1957 (GBl. II 
S. 239) näher dahin erläutert, daß die Kostenentschei
dung in Ehesachen nicht im Widerspruch zum Inhalt 
der Sachentscheidung stehen darf. Ergeben die hierfür 
maßgeblichen Feststellungen, daß ein Ehegatte allein 
oder im überwiegenden Maße zur Zerstörung der Ehe 
beigetragen hat, so würde es von unserer werktätigen 
Bevölkerung nicht verstanden und nicht als gerecht 
empfunden werden, den anderen Ehepartner mit 
Kosten zu belasten. Darin liegt kein Rückfall in das 
von unserer Rechtsordnung überwundene Verschuldens
prinzip, sondern drückt sich allein die Notwendigkeit 
aus, die Kostenregelung in das richtige Verhältnis zu 
den im Urteil getroffenen, die Scheidung betreffenden 
Feststellungen zu setzen.

Außerdem aber soll und muß auch allgemein auf die 
beiderseitigen sonstigen Lebensverhältnisse, insbe
sondere die Erwerbsverhältnisse der Parteien, Rücksicht 
genommen werden. Auch darin kommt zum Ausdruck, 
daß sich das Ehescheidungsurteil in jeder Beziehung 
den objektiven Verhältnissen, unter denen die Ehe
gatten leben, anzupassen hat.

Wäre das Kreisgericht nach diesen Grundsätzen ver
fahren, so hätte es schon aus diesen Gründen dazu 
gelangen müssen, dem Kläger auf Grund von § 19 
Abs. 1 Satz 2 EheVO die gesamten Kosten des Verfah
rens aufzuerlegen, denn es hat festgestellt, daß es der 
Kläger war, der aus Charakterschwäche und Mangel an 
Verantwortungsbewußtsein die Grundlagen nun schon 
seiner dritten Ehe zerstört hat.

Er ist von beiden Parteien auch der wirtschaftlich 
Stärkere. Die Verklagte ist, wie das Kreisgericht im 
Urteil feststellt, mit Rücksicht auf die Geburten der drei 
Kinder im Verlauf der letzten Jahre nicht berufstätig 
gewesen. Deshalb hat auch das Gericht den Vergleich 
der Parteien über den Unterhalt für die Verklagte für 
eine Übergangszeit von sechs Monaten bestätigt. Dem
gegenüber kann die hierzu im Widerspruch stehende 
und sachlich verfehlte Bemerkung in den Urteilsgrün
den, die Verklagte hätte „zumindest im Verlauf des 
letzten Jahres die Möglichkeit gehabt, beruflich tätig zu 
sein“, keine andere Entscheidung rechtfertigen.

Schließlich aber ist auch die Erwägung des Kreis
gerichts, die Verklagte hätte sich nicht des Beistandes 
eines Rechtsanwalts zu bedienen brauchen, nicht geeig
net, die getroffene Kostenentscheidung zu rechtfertigen. 
Auch mit dieser Auffassung setzt sich das Kreisgericht 
in Widerspruch zu den Grundsätzen des § 19 Abs. 1 
Satz 2 EheVO.

§ 19 regelt zwar das materielle Kostenrecht im Ehe
scheidungsverfahren bewußt abweichend von den inso
weit nicht auf das Scheidungsverfahren anwendbaren 
§§ 91 bis 93 ZPO. Damit schließt es aber keineswegs aus, 
daß auch im Scheidungsverfahren — ebenso wie nach 
§ 91 Abs. 2 ZPO — die Kosten der Vertretung durch 
einen Rechtsanwalt zu den notwendigen Kosten der 
Rechtswahrung gehören müssen, weil es zu den Rechten 

i jedes Bürgers gehört, sich im gerichtlichen Verfahren 
der Hilfe eines Rechtsanwalts zu bedienen. § 19 EheVO 
schließt die Beachtung dieser Rechtsnorm keineswegs 
aus. Steht aber jedem wirtschaftlich leistungsfähigen 
Bürger unseres Staates das Recht zu, sich zur gericht
lichen Verfolgung oder Verteidigung seines Rechts der 
Hilfe eines Rechtsanwalts zu bedienen, so würde es auf 
eine Verletzung des Art. 6 Abs. 1 unserer Verfassung, 
die a l l e  Bürger vor dem Gesetz für gleichberechtigt 
erklärt, hinauslaufen, wollte man dem weniger bemit

telten Bürger das gleiche Recht versagen und noch dazu 
auf einem Gebiet, das zumindest für die fernere Ge
staltung seines Lebens und, wie im vorliegenden Fall, 
auch seiner Kinder von entscheidender Bedeutung ist. 
Vor allen Dingen kann es niemals im Sinne der Ehe
verordnung liegen, die Möglichkeit des Rechtsschutzes 
für die geschiedene alleinstehende Mutter, der die Sorge 
für die Pflege und Erziehung mehrerer Kinder obliegt, 
irgendwie einzuschränken, wie dies bereits zutreffend in 
dem Artikel von E r 1 e r in NJ 1958 S. 807 ausgeführt 
wurde. Gerade das aber hat das Kreisgericht getan. Es 
hat sogar im Ergebnisse der Verklagten den Beistand 
durch einen Anwalt versagt. Wenn es — richtigerweise — 
durch die Bestätigung des unter den Parteien geschlos
senen Vergleichs der Verklagten ein Überbrückungsgeld 
für sechs Monate zugebilligt hat mit Rücksicht darauf, 
daß sie während der Ehe nicht berufstätig war und 
zunächst auch mit Rücksicht auf die drei kleinen ihrer 
Obhut anvertrauten Kinder auf den Unterhaltsbeitrag 
ihres Mannes angewiesen blieb, so hätte es auch er
kennen müssen, daß sie völlig außerstande war und ist, 
von dem ihr zugebilligten Betrage auch noch die An
waltsgebühren zu bestreiten. Will man ihr dies zumuten, 
so müßte dies zu einer unzulässigen Verkürzung des ihr 
rechtlich zustehenden Unterhaltsanspruchs führen. Auch 
diese Erkenntnis hätte das Kreisgericht dazu führen 
müssen, nach den Grundsätzen des § 19 EheVO davon 
abzusehen, die Verklagte mit irgendwelchen Kosten des 
Ehescheidungsverfahrens zu belasten.

§§ 1, 3, 5, 37, 38 VG; § 9 Abs. 1 Ziff. 5 VGVO; §§ 688, 
831 BGB.

Für Streitfälle aus Verträgen, die zwischen zwei so
zialistischen oder ihnen gleichgestellten Betrieben ab
geschlossen worden sind und der Erfüllung des Volks
wirtschaftsplans dienen, ist der Rechtsweg unzulässig. 
Dies gilt insbesondere auch dann, wenn'»durch eine von 
Angestellten des Betriebes begangene strafbare Hand
lung zugleich Vertragspflichten dieses Betriebes verletzt 
worden sind.

Bei einem Verwahrungsvertrag ist dies dann der Fall, 
wenn Angestellte des Verwahrers die aufzubewahren
den Sachen während der täglichen Arbeitszeit stehlen.

OG, Urt. vom 31. August 1959 — 1 Uz 11/59.
Die Parteien, beide sozialistische Betriebe, stehen seit 

Jahren in laufender Geschäftsverbindung. Auf Grund von 
Lagerverträgen hat der Verklagte für den Kläger jährlich 
mehrere Tausend Tonnen Gerste in Silos eingelagert. Der 
Verklagte unterhält auf dem Güterbahnhof in E. ein betriebs
eigenes Anschlußgleis, von dem aus die Gerste durch 
Entladebrigaden des Verklagten ausgeladen und durch 
Fahrzeuge in die Silos gebracht wird. Während der Entlade
arbeiten wurden von einer Brigade des Verklagten in einem 
längeren Zeitraum etwa 1000 Zentner dieser Gerste ent
wendet.

Der Kläger behauptet, der Verklagte sei nach dem Ver
trag für den ordnungsgemäßen Transport der Gerste vom 
Waggon in die Silos verantwortlich. Diese Pflichten habe 
er, wie es die Diebstähle in den Jahren von 1955 bis 1958 
zeigten, gröblichst verletzt. Ihm sei dadurch ein Schaden 
von 13 200 DM entstanden. Für die Handlungen seiner An
gestellten müsse der Verklagte nach § 5 VG einstehen. 
Diese Vorschrift schließe die deHktische Handlung mit ein. 
Die Diebstähle hätten nur im Rahmen der sich aus dem 
Vertrag ergebenden Pflichten des Verklagten ausgeführt 
werden können. Die Haftung des Verklagten werde auch 
nicht dadurch ausgeschlossen, daß er sich bei der Erfüllung 
der Vertragspflichten seiner Arbeiter und Angestellten be
dient habe. Es sei fraglich, ob in einem solchen Fall auch 
§ 831 BGB angewendet werden könne. § 5 VG sei das 
speziellere Gesetz. Danach müsse der Verklagte für den 
ihm in Höhe von 13 200 DM erwachsenen Schaden nebst 
Verzugszinsen einstehen. Der Kläger hat deshalb einen 
entsprechenden Antrag gestellt, den er auf unerlaubte 
Handlung, hilfsweise aber auf Vertragsverletzung stützt.

Der Verklagte hat die Unzulässigkeit des Rechtsweges 
eingewendet und weiter Klageabweisung wegen fehlender 
Passivlegitimation beantragt. Beide Parteien seien sozia
listische Betriebe. Ihre miteinander abgeschlossenen Lager
verträge müßten nach den Bestimmungen des Vertrags
gesetzes beurteilt werden. Das gelte insbesondere für 
Rechtsfolgen aus Vertragsverletzungen, wie sie der Kläger 
geltend mache. Für derartige Streitigkeiten stehe der 
Rechtsweg nicht offen.

Mit Urteil vom 17. April 1959 hat das Bezirksgericht die 
Klage abgewiesen. Es ist der Auffassung, daß, soweit die 
Klage auf Vertragsverletzungen gestützt wird, der Rechts
weg nicht gegeben sei. Da der Kläger aber seinen Anspruch
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